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Beschränkung des Verlustabzugs ist 
verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Verlust-
abzugsbeschränkung bei Körperscha� en in Teilen mit dem 

Grundgesetz unvereinbar ist.
An einer GmbH waren zwei 

Gesellschafter mit 48 Prozent 
beziehungsweise 52 Prozent 
beteiligt. Die GmbH hatte 
zum 31. Dezember 2007 durch 
Verluste in früheren Jahren 
einen Verlustvortrag von knapp 

600 000 Euro. Anfang 2008 
veräußerte der mit 48 Prozent 
beteiligte Gesellschafter seinen 
Gesellschaftsanteil an einen 
Dritten. Daraufhin kürzte das 
Finanzamt die festgestellten 
Verluste um 48 Prozent.

Das mit dem Sachverhalt 
betraute Finanzgericht setzte das 
Verfahren aus und legte dem 
Bundesverfassungsgericht die Fra-
ge vor, ob die zugrunde liegende 
gesetzliche Regelung überhaupt 
verfassungsgemäß sei. Dieses 
stellte fest, dass die fragliche Re-
gelung nicht mit dem allgemeinen 
Gleichheitssatz des Grundgesetzes 

vereinbar ist, soweit innerhalb von 
fünf Jahren mehr als 25 Prozent 
des gezeichneten Kapitals mit-
telbar oder unmittelbar an einen 
Erwerber übertragen werden und 
dadurch die auf diese Anteile 
entfallenden bis dahin nicht 
ausgeglichenen oder abgezogenen 
negativen Einkün� e steuerlich 
nicht mehr abziehbar sind.

Der Gesetzgeber ist nun 
gehalten, rückwirkend ab 
dem 1. Januar 2008 für den 
Zeitraum bis zum Inkrafttreten 
der gesetzlichen Regelung 
zum fortführungsgebundenen 
Verlustvortrag (Einführung mit 
Wirkung ab 1. Januar 2016) eine 
Neuregelung des Verlustabzugs 
für Kapitalgesellschaften bei 
einer Anteilsübertragung 
von mehr als 25 Prozent bis 
zu 50 Prozent zu schaffen.

Hinweis: Entsprechende 
Steuerbescheide sollten (weiter) 
offengehalten werden. Dies 
gilt auch in den Fällen, in 
denen mehr als 50 Prozent der 
Gesellschaftsanteile, die im Pri-
vatvermögen gehalten werden, 
übertragen werden. Hierzu 
muss der Bundesfinanzhof noch 
abschließend entscheiden. 

Häusliches Arbeitszimmer eines Selbständigen
Ein selbständiger Logopäde 

betrieb seine Praxis mit mehre-
ren Angestellten in gemieteten 
Räumen, in denen sich aus-
schließlich Behandlungsräume 
befanden. Zwar waren auch 
Tische mit Computern und 
Aktenschränken vorhanden, in 
denen aber einzig Patientenun-
terlagen aufbewahrt wurden. Die 
sonstigen betrieblichen Unter-
lagen, wie beispielsweise Kran-
kenkassenabrechnungen oder 
die Buchführung einschließlich 
der Bankkonten, konnte er dort 
nicht abgeschlossen aufbewah-

ren. Die Dokumente hätten von 
seinen Angestellten in seiner 
Abwesenheit eingesehen werden 
können. Theoretisch wäre zwar 
auch in den Behandlungsräumen 
die Erledigung der anderen 
betrieblichen Arbeiten in den 
Abendstunden oder an den 
Wochenenden möglich gewesen; 
dazu hätte er allerdings jedes 
Mal die sonstigen Unterlagen 
von seiner Wohnung in die 
Praxis und zurück befördern 
müssen. Deshalb erledigte 
er diese Arbeiten in seinem 
häuslichen Arbeitszimmer und 

machte die Kosten hierfür im 
Rahmen des Höchstbetrags von 
1250 Euro als Betriebsausgaben 
geltend. Das Finanzamt meinte, 
in der Praxis sei ein Arbeitsplatz 
vorhanden, der den Abzug 
von Kosten eines häuslichen 
Arbeitszimmers ausschließe.

Der Bundesfinanzhof 
ließ den Abzug zu, weil der 
Logopäde in seiner Praxis zur 
Aufbewahrung seiner sonstigen 
Betriebsunterlagen keine geeig-
neten Räumlichkeiten hatte und 
diese auch nicht ohne weiteres 
hergestellt werden konnten.

Hinweis: Das häusliche 
Arbeitszimmer eines Selbst-
ständigen ist notwendiges 
Betriebsvermögen, wenn der 
Wert mehr als ein Fünftel des 
gemeinen Werts des gesamten 
Grundstücks und mehr als 
20 500 Euro beträgt. Es ist dann 
steuerverstrickt, das heißt, der 
spätere Verkauf des eigenen 
Hauses, in dem sich das Ar-
beitszimmer befindet, oder auch 
die Betriebsaufgabe kann zu 
Steuerbelastungen führen. 

Der Gesetzgeber muss rückwirkend ab dem 1. Januar 2008 eine 
Neuregelung des Verlustabzugs schaffen.
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Kassenführungsmängel bei PC-Kassensystemen

Ist die Kassenführung nicht ordnungsgemäß, hat dies bei bar-
geldintensiven Betrieben den Verlust der Ordnungsmäßigkeit der 

gesamten Buchführung zur Folge. Das Ergebnis der Buchführung 
(Umsatz, Gewinn) hat dann keine Beweiskra� . Das Finanzamt hat 
die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen.

Die Vorschriften zur ord-
nungsgemäßen Kassenführung 
stellen für alle Unternehmer 

eine enorme Herausforde-
rung dar. Bei der Nutzung 
programmierbarer elektro-

nischer Kassensysteme stellt 
beispielsweise das Fehlen 
der Programmierprotokolle 
einen gewichtigen formellen 
Kassenführungsmangel dar, der 
jedenfalls bei bargeldintensiven 
Betrieben zur Hinzuschätzung 
berechtigt. Zu den aufzuhe-
benden Protokollen gehören 
insbesondere diejenigen 
Unterlagen, die nachträgliche 
Änderungen dokumentieren.

In einem vom Finanzgericht 
Münster entschiedenen Fall er-
fasste ein Friseur seine Barein-
nahmen über eine PC-gestützte 
Kassensoftware. Diese Software 
verfügte noch über weitere 
Funktionen, wie eine Kunden-
kartei und Terminverwaltung. 
Protokolle über die Einrichtung 
sowie die Programmierung des 
Kassensystems lagen nicht vor.

Das Gericht entschied, dass 
die für elektronische Registrier-

kassen geltenden Grundsätze 
ebenso auf PC-Kassensysteme 
anzuwenden sind und bestätigte 
die Schätzungsbefugnis wegen 
der Kassenführungsmängel.

Hinweis: Seit 1. Januar 2017 
gelten die strengen Vorgaben 
für elektronische Kassensyste-
me ausnahmslos. Die bis dahin 
bestehende Übergangsregelung 
für nicht aufrüstbare »Altge-
räte« ist ausgelaufen. Überdies 
hat der Gesetzgeber generell die 
Anforderungen an die Kassen-
führung nochmals verschärft. 
Es sind Übergangsfristen zu 
beachten. Um unliebsame 
Überraschungen bei Betriebs-
prüfungen zu vermeiden, 
sollte unverzüglich Kontakt 
zum steuerlichen Berater 
aufgenommen werden. 

Geschenke an Geschäftsfreunde: Pauschale Steuer nicht 
abziehbar

Geschenke an inländische Geschä� sfreunde unterliegen beim 
Empfänger der Einkommensteuer.

Damit das Geschenk seinen 
Zweck erfüllt, kann der Schen-
kende die Steuer dafür pauschal 
übernehmen und den Be-

schenkten dadurch von seiner 
Steuerpflicht freistellen. Über-
steigt der Wert des Geschenks 
35 Euro, darf der Schenkende 

seine Aufwendungen nicht 
als Betriebsausgabe abziehen. 
Der Bundesfinanzhof hat nun 
entschieden, dass in den Betrag 
von 35 Euro auch die pauschale 
Steuer einzubeziehen ist.

Ein Konzertveranstalter 
hatte Freikarten an seine Ge-
schäftspartner verteilt. Soweit 
ihnen dadurch steuerpflichtige 
Einnahmen zugeflossen sind, 
übernahm er pauschal die 
Einkommensteuer von 30 Pro-
zent und führte sie an das 
Finanzamt ab. Diese Steuer hat 
der Bundesfinanzhof als ein 
weiteres Geschenk beurteilt. Sie 
wird steuerlich so behandelt 
wie das Geschenk selbst. Sind 
die Kosten für das Geschenk 
nicht abziehbar, gilt das auch 
für die übernommene Steuer.

Ein Betriebsausgabenabzug 
kommt auch dann nicht in 
Betracht, wenn die Grenze von 
35 Euro erst durch die Pauschal-
steuer überschritten wird. 

Das Fehlen der Programmierprotokolle ist ein 
gewichtiger formeller Kassenführungsmangel.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass in den Betrag von 35 Euro 
auch die pauschale Steuer einzubeziehen ist.
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Aufteilung vorab entstandener Werbungskosten bei 
verbilligter Vermietung

Wird eine Wohnung verbilligt überlassen, sind unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Werbungskosten nur beschränkt 

abzugsfähig. Das gilt auch für die vor Bezug entstandenen Wer-
bungskosten.

Ein Angestellter hatte 
eine von seiner Mutter geerbte 
Eigentumswohnung renoviert 
und im nachfolgenden Jahr 

verbilligt an seinen Sohn 
vermietet. Da die Miete weniger 
als 66 Prozent der ortsüblichen 
Marktmiete betrug, wurden die 

abzugsfähigen Werbungskosten 
entsprechend gekürzt. Diese an-
teilige Kürzung war auch für die 
im Jahr vor Bezug entstandenen 
Werbungskosten vorzunehmen, 
da ein Nachweis, dass insoweit 
eine Einkünfteerzielungsabsicht 
im Zeitpunkt der Vornahme der 

Aufwendungen bestand, nicht 
erbracht werden konnte. Der 
insoweit vorläufig ergangene 
Einkommensteuerbescheid 
des Vorjahrs war entspre-
chend zu ändern. 

Kündigung einer Mietwohnung zur Durchführung eines 
sozialen Wohnprojekts

Der Bundesgerichtshof hat sich mit der Frage befasst, unter 
welchen Voraussetzungen die ordentliche Kündigung eines 

Mietverhältnisses wirksam ist, die der Vermieter zur Durchführung 
eines sozialen Wohnprojekts durch einen Dritten ausgesprochen 
hat. 

Unter welchen Bedingungen 
der Vermieter einen Mietver-
trag über Wohnraum wirksam 
kündigen kann, hängt davon 
ab, ob sein Interesse an der 
Beendigung des Mietverhältnis-
ses eher mit Eigenbedarf oder 
eher mit einer wirtschaftlichen 
Verwertung vergleichbar ist.

Im entschiedenen Fall hatte 

der Vermieter, ein eingetrage-
ner Verein, ein Mehrfamilien-
haus gekauft. Der Vermieter 
war an einer Gesellschaft be-
teiligt, die plante, das Gebäude 
mithilfe staatlicher Fördermittel 
zu sanieren und für ein soziales 
Projekt umzugestalten. Der 
Vermieter wollte das Grund-
stück an die Gesellschaft ver-

mieten. Er kündigte dem Mieter 
den Mietvertrag. Dabei berief 
er sich darauf, dass das geplante 
Projekt anderenfalls nicht 
realisiert werden könnte, da die 
staatliche Förderung vorausset-
ze, dass möglichst viele Wohn-
plätze entstehen. Der Mieter 
widersprach der Kündigung.

Nach Auffassung des 
Gerichts ist die Kündigung 
unwirksam. Der Vermieter 
hat weder ein berechtigtes 
Interesse an der Beendigung des 
Mietverhältnisses, noch muss 

er einen hohen finanziellen 
Verlust erleiden, wenn er die 
Kündigung nicht durchsetzen 
kann. Der Vermieter will die 
Räume zwar gemeinnützigen 
Wohnzwecken zuführen. Dieses 
Nutzungsinteresse bleibt jedoch 
deutlich hinter dem Interesse 
des Eigenbedarfs zurück. 
Zudem verfolgt der Vermieter 
eigene wirtschaftliche Zwecke 
und ist als Gesellschafter an 
einem möglichen Gewinn der 
Gesellschaft beteiligt. Folglich 
ist das Interesse des Vermieters 
näher an einer Verwertungs-
kündigung als am Eigenbedarf. 
Um eine Kündigung zu recht-
fertigen, müsse der Vermieter 
einen Nachteil von einigem Ge-
wicht darlegen. Diese Schwelle 
erreichen die vom Vermieter 
angeführten Kündigungsgründe 
jedoch nicht. Die Fortsetzung 
des Mietverhältnisses gefährdet 
nicht die Finanzierung und 
Verwirklichung des Gesamt-
projekts, sondern führt nur 
dazu, dass drei von insgesamt 
dreiundzwanzig geplanten 
Wohngruppenplätzen nicht 
geschaffen werden können. 
Ferner hätte er das Grundstück 
auch verkaufen und damit 
anders verwerten können. 

Um eine Kündigung zu rechtfertigen, muss der Vermieter 
einen gewichtigen Nachteil darlegen.
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Mietpreisbremse ist verfassungsgemäß

In einer Entscheidung zur Mietpreisbremse hat das Landgericht 
Berlin verfassungsrechtlichen Bedenken am Gesetz oder der 

darauf beruhenden Verordnung eine Absage erteilt. Das Gesetz sei 
hinreichend bestimmt und ein geeignetes Mittel gegen steigende 
Mieten.

Nach Auffassung des Ge-
richts habe das soziale Wohn-
raummietrecht die Aufgabe, 
einen angemessenen Ausgleich 
zwischen den Inte ressen der 
Vermieter und Mieter zu 

gewährleisten. Der rasante An-
stieg von Wohnungssuchenden 
in Universitätsstädten und 
Ballungszentren habe einen 
punktuellen Eingriff des Gesetz-
gebers erforderlich gemacht, 

um zu starke Mietsteigerungen 
in angespannten Wohnungs-
marktlagen für einen begrenz-
ten Zeitraum zu verhindern. 
Angesichts des dem Gesetzge-
ber zur Verfügung stehenden 
Beurteilungsspielraums sei 
das Instrument der Mietpreis-
bremse nicht zu beanstanden.

Auch einen Verstoß 
gegen die im Grundgesetz 

verbürgte Eigentumsgarantie 
vermochte das Gericht nicht 
zu erkennen. Der Eingriff sei 
geeignet und angemessen, um 
den sozialpolitisch begrün-
deten Zweck zu erreichen, 
Preisspitzen in Gebieten mit 
hoher Wohnungsnachfrage zu 
verhindern. Es werde durch 
die Regelung zwar nicht mehr 
Wohnraum geschaffen, doch sei 
die Mietpreisbremse geeignet, 
eine dauerhafte Anhebung des 
Mietniveaus in den betroffenen 
Gebieten zu verhindern.

Ferner gebe das Eigentums-
recht einem Vermieter keinen 
Anspruch darauf, die höchst-
mögliche Rendite aus einem 
Objekt zu ziehen. Erst wenn die 
Wirtschaftlichkeit der Vermie-
tung insgesamt in Frage gestellt 
wäre, könnte eine Verletzung 
des Eigentumsrechts vorliegen. 
Folglich sei die über die recht-
lich zulässige Vergleichsmiete 
gezahlte Miete an den Mieter 
zurückzuerstatten. 

Festsetzung der Schenkungsteuer gegen 
den Schenker

Hat sich ein Schenker im Verhältnis zum Beschenkten zur Ent-
richtung der Schenkungsteuer vertraglich verp� ichtet, kann 

die Finanzbehörde den Schenker auch unmittelbar in Anspruch 
nehmen. Das gilt zum Beispiel auch nach einer zu niedrigen Festset-
zung der Steuer gegen den Beschenkten.

Schenker und Beschenkter 
sind Gesamtschuldner der 
Schenkungsteuer. Die Ent-
scheidung, gegen welchen der 
Gesamtschuldner die Schen-
kungsteuer festgesetzt wird, hat 
das Finanzamt nach pflichtge-
mäßem Ermessen zu treffen. 
Hat die Finanzbehörde trotz 
vertraglicher Vereinbarung des 
Schenkers mit dem Beschenkten 
einen Steuerbescheid gegen 

den Beschenkten erlassen, 
bedeutet dies nicht, dass der 
Schenker im Fall von zu niedrig 
festgesetzten Steuerbeträgen 
nicht mehr in Anspruch 
genommen werden kann. Im 
Ergebnis kann so ein Fehler bei 
der Steuerfestsetzung gegenüber 
dem Beschenkten durch eine 
Steuerfestsetzung beim Schen-
ker korrigiert werden. 

Das Gesetz ist ein geeignetes sozialpolitisches Mittel, um Preisspitzen 
in Gebieten mit hoher Wohnungsnachfrage zu verhindern.

Schenker und Beschenkter sind Gesamtschuldner 
der Schenkungsteuer.
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Umsatzsteuer: Unterrichtsleistungen selbständiger 
Lehrer

Die Unterrichtsleistungen selbständiger Lehrer sind unter 
bestimmten Voraussetzungen von der Umsatzsteuer befreit. 

Die Steuerbefreiung gilt für selbständige Lehrer, die an anerkannten 
Hochschulen, an ö� entlichen allgemeinbildenden oder berufsbil-
denden Schulen oder an bestimmten anderen Bildungseinrichtun-
gen Unterrichtsleistungen erbringen.

Wird der Unterricht an 
privaten Bildungseinrichtungen 

erteilt, ist eine Bescheinigung 
der zuständigen Landesbehörde 

erforderlich. Es muss bescheinigt 
sein, dass die Einrichtung auf 
einen Beruf oder eine vor einer 
juristischen Person des ö� entli-
chen Rechts abzulegende Prüfung 
ordnungsgemäß vorbereitet.

In einem vom Nieder-
sächsischen Finanzgericht 

entschiedenen Fall hatte die 
zuständige Landesbehörde 
weder den Au� raggebern 
noch dem Lehrer bescheinigt, 
dass sie auf einen Beruf oder 
auf eine abzulegende Prüfung 
ordnungsgemäß vorbereiten. 
Das Gericht entschied, dass die 
Unterrichtsleistungen des Leh-
rers umsatzsteuerp� ichtig sind.

Eine Umsatzsteuerfreiheit 
nach der Mehrwertsteuersystem-
richtlinie kommt nach Au� as-
sung des Gerichts ebenfalls nicht 
in Frage, da der Lehrer seine Un-
terrichtsleistungen ausschließlich 
im Rahmen der von seinen Auf-
traggebern angebotenen Lehr-
veranstaltungen erbrachte. 

Strenge Anforderungen an die Schriftform bei 
Befristung von Arbeitsverträgen

Die gesetzlich vorgeschriebene Schri� form für die Befristung 
von Arbeitsverträgen dient dem Zweck, dem Arbeitnehmer die 

Bedeutung der Befristung deutlich vor Augen zu führen. Deshalb 
stellt die Rechtsprechung an die Einhaltung dieser Form besonders 
hohe Ansprüche.

So auch in einem vom Bun-
desarbeitsgericht entschiedenen 
Fall, in dem eine Universitäts-
verwaltung einem zukünftigen 
Mitarbeiter zwei zunächst nicht 
unterschriebene Exemplare 
eines befristeten Arbeitsvertrags 
aushändigte. Der Mitarbeiter 
unterschrieb beide Formulare 
und reichte sie in der Erwartung 
an die Universitätsverwaltung 
zurück, von dieser vor Vertrags-
beginn ein gegengezeichnetes 
Exemplar zurück zu erhalten. 
Als dies nicht geschah, trat 
der Mitarbeiter seinen Dienst 
dennoch an. Die auch von der 
Universität unterzeichnete 
Vertragsurkunde ging ihm erst 
nach Aufnahme der Tätigkeit zu. 

Später berief er sich darauf, dass 
die in dem Vertrag enthaltene 
Befristung unwirksam sei und 
dass zwischen der Hochschule 
und ihm deshalb ein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis bestehe.

Das Bundesarbeitsgericht 
gab ihm Recht und verwies 
darauf, dass das von der 
Hochschulverwaltung gegen-
gezeichnete Vertragsexemplar, 
welches die Befristungsabrede 
enthielt, dem Kläger vor 
Vertragsbeginn, das heißt hier 
vor Aufnahme seiner Tätigkeit, 
hätte zugehen müssen, um die 
Schriftform zu wahren. 

Es muss bescheinigt sein, dass die Einrichtung auf einen Beruf oder 
eine Prüfung ordnungsgemäß vorbereitet.

Die Universitätsverwaltung händigte einem zukünftigen Mitarbeiter 
zwei zunächst nicht unterschriebene Exemplare eines befristeten 
Arbeitsvertrags aus.
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Ungerechtfertigte Bereiche-
rung des Arbeitnehmers

Ein Arbeitgeber war verurteilt worden, einem Arbeitnehmer noch 
ausstehendes Arbeitsentgelt von insgesamt 8400 Euro brutto zu 

zahlen. 
Die Buchhalterin des Ar-

beitgebers überwies daraufhin 
versehentlich 8400 Euro an 
den Arbeitnehmer, zog also 
keine Beträge für Lohnsteuer 
und Sozialabgaben ab, die etwa 
3500 Euro ausmachten. Eine 
Rücküberweisung dieser Beträge 
lehnte der Arbeitnehmer ab.

Das Bundesarbeitsgericht 
billigte dem Arbeitgeber einen 
entsprechenden Rückzahlungs-
anspruch zu. Der Arbeitnehmer 
habe die entsprechende 

Lohnsteuer und den vom Ar-
beitnehmer zu tragenden Anteil 
am Gesamtsozialversicherungs-
beitrag ohne rechtlichen Grund 
erhalten. Schuldner dieser Be-
träge sei der Arbeitnehmer. 

Echtzeitüberweisung 
startet 2018
Banküberweisungen dauern heute einen bis mehrere Tage. Ab 

2018 soll dies in Sekunden gehen. Ab 2018 können Bankkunden 
Geldbeträge innerhalb von wenigen Sekunden auf ein anderes 
Konto überweisen.

Ab November gilt europaweit 
ein einheitlicher Rechtsrahmen 
für Echtzeitüberweisungen 
(Instant Payments), sagte der 
Hauptgeschä� sführer des 
Bundesverbandes deutscher 
Banken, Michael Kemmer, 
gegenüber der Deutschen 
Presse-Agentur. Verp� ichtend 
ist das Verfahren für die Banken 
allerdings nicht. Dennoch rechnet 
Kemmer Anfang 2018 mit ersten 
Anbietern in Deutschland. 

Beim Instant Payment 
soll der Überweisungsbetrag 
innerhalb von zehn Sekunden 
auf dem Konto des Empfängers 
gutgeschrieben sein. Der Au� rag 
erfolgt per Online-Banking oder 
mit einer Smartphone-App. »Die 
Überweisung in Sekunden könnte 
ein Ersatz für Bargeldzahlungen 
werden«, sagte Kemmer. Auch 
im Wettbewerb mit Online-Be-
zahldiensten wie Paypal erho� en 
sich die Banken Vorteile. (mi) 

Hochwasser in Niedersachsen: Unterstützung der 
Geschädigten durch steuerliche Maßnahmen

Durch die massiven Regenfälle Ende Juli 2017 und die damit 
verbundenen Überschwemmungen (Hochwasser) sind in 

weiten Teilen Süd-Niedersachens beträchtliche Schäden entstanden. 
Die Beseitigung dieser Schäden wird bei vielen Steuerp� ichtigen zu 
erheblichen � nanziellen Belastungen führen. Zur Unterstützung 
der Opfer dieser Katastrophe hat das Niedersächsische Finanzmi-
nisterium Erleichterungen bekannt gegeben. Sie gelten bis zum 
30. November 2017.

Zu den wichtigsten Mög-
lichkeiten für Steuererleichte-
rungen gehören die Anpassung 
der Vorauszahlungen auf die 
Einkommen- und Körperschaft-
steuer, die Stundung fälliger 
Steuern des Bundes und des 

Landes bis zum 30. November 
2017 sowie der Verzicht auf 
Vollstreckungsmaßnahmen 
und Säumniszuschläge.

Im Rahmen der gesetz-
lichen Regelungen können 
Betroffene beispielsweise 

notwendige Aufwendungen 
für die Wiederbeschaffung 
von Hausrat und Kleidung 
sowie für die Beseitigung von 
Schäden an der eigengenutzten 
Wohnung im eigenen Haus als 
außergewöhnliche Belastung 
geltend machen. Arbeitnehmer 
können die als außergewöhn-
liche Belastungen abziehbaren 
Aufwendungen auch schon im 
Rahmen des Lohnsteuerabzugs 
als einen vom Arbeitslohn 
abzuziehenden Freibetrag 
berücksichtigen lassen.

Für Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbe-
betriebe, Vermietung und 
Verpachtung sowie selbständige 
Arbeit verschaffen die Bildung 
steuerfreier Rücklagen und Ab-
schreibungserleichterungen bei 
Ersatzbeschaffung unbürokra-
tische Hilfe. Sind unmittelbar 
durch das Hochwasser Buch-
führungsunterlagen und sons-
tige Aufzeichnungen vernichtet 
worden oder verloren gegangen, 

sind hieraus steuerlich keine 
nachteiligen Folgerungen zu 
ziehen. Auch eine Stundung 
oder ein Erlass der Grund- oder 
Gewerbesteuer in möglich.

Darüber hinaus wird bei 
steuerlichen Nachweispflichten 
großzügig verfahren. Dies gilt 
auch für Spendennachweise. So 
genügt für den Nachweis der 
Zuwendungen der Barzahlungs-
beleg, die Buchungsbestätigung 
des Kreditinstituts oder der PC-
Ausdruck bei Online-Banking.

Betroffenen wird empfoh-
len, sich wegen möglicher 
steuerlicher Hilfsmaßnahmen 
mit ihrem Steuerberater in 
Verbindung zu setzen. Dieser 
wird in Anlehnung an das 
Schreiben des Niedersäch-
sischen Finanzministeriums 
mit dem Finanzamt oder der 
Gemeinde abstimmen, welche 
Maßnahmen im konkreten 
Einzelfall gelten. (en) 

Betroffenen wird empfohlen, sich 
wegen möglicher steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen mit ihrem 
Steuerberater in Verbindung zu 
setzen.
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STEUERTERMINE
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3

11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag

11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts-
zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer4 11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017

Sozialversicherung5 27.09.2017 entfällt entfällt

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 
Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 

vermeiden, empfi ehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.09.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. 
Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Haftung für Unfall bei einem Spurwechsel im 
Reißverschlussverfahren

Nach der Straßenverkehrs-Ordnung darf ein Fahrstreifen nur 
gewechselt werden, wenn eine Gefährdung anderer Verkehrs-

teilnehmer ausgeschlossen ist.
Kommt es bei einem 

Fahrstreifenwechsel zu einer 
Kollision zweier Fahrzeuge, so 
ist, vorbehaltlich des Beweises 
des Gegenteils, grundsätzlich 
davon auszugehen, dass 
der Fahrer des die Spur 
wechselnden Fahrzeugs seine 
Sorgfaltspflichten verletzt hat.

Nach einer Entscheidung des 
Oberlandesgerichts München 
gilt das auch dann, wenn der 
Spurwechsel im sogenannten 

Reißverschlussverfahren 
erfolgt. In einem solchen Fall 
tritt die Betriebsgefahr des 
auf der Zielspur befindlichen 
Fahrzeugs hinter das Ver-
schulden des Spurwechslers 
zurück, der Spurwechsler 
haftet vollumfänglich. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Fahrer des die Spur 
wechselnden Fahrzeugs seine Sorgfaltspflichten verletzt hat. ©
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